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der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

xm. Gesetzgeoungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminisler für Verkehr 

300/A,B. 
Pr.ZI. 5.906/10-1/1-1972 ZU. .3S1 jJ. \';'ien 

Pr~. 2m 24. April 1972 ' 
, ..................... ~ ......... _-

am 19. April 1972 

ANFRAGEBEANT'vORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Ab­
geordneten zum Nationalrat Dr. Leitner und 
Genossen, Nr. 351/J vom 15.:r-lärz 1972: 
"Verzögerung bei Postsendungen". 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir? folgendes mitzuteilen: 

Jede Meldung liber eine verzögerte Zustellung wird seit 

Einführung des beschränkten Samstagdienstes zum Anlaß 
einer genauen Überprüfung genommen, um die hiebei fest­
gestellten Fehlerquellen durch Anordnung entsprechender 
innerbetrj.eblicher Maßna}:l.JI1en für die Zukunft nach Höglich­

keit ausschalten zu .können. 

Zu Pmgct 1) 

Im konkreten Falle hat die durchgeführte Untersuchung 
ergeben, daß die am 6.März 1972 beim Postamt Schwaz i.T. 
als Massendrucksachen mit persönlicher Anschrift auf­
gegebenen 480 Einladungen für :r-landatare der Österreichi­
schen Volkspartei des Bezirkes Schwaz kursmäßig abgeleitet 
und den Empfängern im Raum vön Vomp, Stans und Weerberg 
sowie im Postbezirk des Postamtes Schwaz selbst am 7.3.1972 
zugestellt wurden. Die restlichen, für die Postämter des 

Bezirkes Schwaz bestimmten Sendungen wurden auf Grund 
ihrer Beschaffenheit in einem für rlassensendungen vor­
gesehenen Beutel mit blauer Beutelfahne kursmäßig richtig 

nach Innsbruck abgeleitet. 
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Dort dürfte aus leider nicht mehr feststellbaren Gründen 
eine Verzögerung entstanden sein, woraus sich die ver­
spätete Zustellung ergab. 

Der Vorfall wurde zum Anlaß genommen, neuerli.ch die Post­
ämter anzuweisen, dafür zu sorgen, daß solche Verzögerungen 
in Hinkünft vermieden werden. Im übrigen darf darauf hin­
gewiesen werden, daß gemäß § 106 der Postordnung in der 
Fassung der 4. Postordnungsnovelle, BGB1.Nr. 340/1971, 
"sonstige Postsendungen" gegenüber Massensendungen bevorzugt 
zu behandeln sind3 

Der Bundesminister: 
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